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Allein oder mit Partnerin oder Partner 
 

1 
[I] 

Ordnen Sie den Merkmalen in der folgenden Liste zu, ob es sich um ein Einzelunternehmen (EZ), eine 
offene Gesellschaft (OG), eine Kommanditgesellschaft (KG), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH.) oder um eine Aktiengesellschaft (AG) handelt. Einige Merkmale treffen auf mehrere 
Unternehmensformen zu. Recherchieren Sie auch im Internet. 
 

Pflicht zur doppelten Buchführung   
angestellte Geschäftsführer in der 
Sozialversicherung der Dienstnehmer 
(ÖGK) 

  

Mindeststammkapital von 35.000 Euro   Kommanditist haftet nur mit seiner Einlage   

keine Mindestkapitalanforderung, 
Gesellschaftsvertrag erforderlich   

Pflichtversicherung in der 
Sozialversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft (SVS) 

  

Einkommensteuer auf den Gewinn des 
Unternehmens   doppelte Buchführung ab einem 

bestimmten Umsatz   

Jeder Gesellschafter ist zur Geschäftsführung 
berechtigt.   Mindestgrundkapital von 70.000 Euro   

keine Mindestkapitalanforderung, einfache 
Gründung ohne notarielle Beurkundung   Der Inhaber führt das Unternehmen allein.   

Geschäftsführer, die zugleich Gesellschafter 
sind, sind in der Regel in der 
Sozialversicherung der gewerblichen 
Wirtschaft (SVS) pflichtversichert. 

  
Die Gesellschafter haften unbeschränkt 
und solidarisch mit ihrem gesamten 
Privatvermögen. 

  

Vorstand, der vom Aufsichtsrat bestellt wird   Der Kommanditist ist in der Regel von der 
Geschäftsführung ausgeschlossen.   

Der Komplementär haftet unbeschränkt mit 
seinem gesamten Privatvermögen.   Körperschaftsteuer auf den Gewinn 

(aktuell 25 %)   

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bei 
Kleinunternehmern   Gründung durch eine oder mehrere 

Personen   

notarielle Beurkundung des 
Gesellschaftsvertrags notwendig   keine eigene Körperschaftsteuer   

angestellte Führungskräfte in der 
Sozialversicherung der Dienstnehmer (ÖGK)   Der Unternehmer haftet unbeschränkt mit 

seinem gesamten Privatvermögen.   

Gesellschafter haften nur mit ihrer 
Stammeinlage.   Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen an 

Aktionäre   

Einkommensteuer auf die anteiligen Gewinne 
der Gesellschafter   Der Komplementär führt die Geschäfte.   

notarielle Beurkundung der Satzung 
notwendig   Gesellschaftsvertrag erforderlich (mündlich 

oder schriftlich, schriftlich wird empfohlen)   

Kapitalertragsteuer auf Ausschüttungen an 
Gesellschafter   Aktionäre üben ihre Rechte in der 

Hauptversammlung aus.   

keine persönliche Haftung, außer bei grober 
Fahrlässigkeit   

Die Geschäftsführung kann von einem oder 
mehreren Geschäftsführern übernommen 
werden. 

  

schriftlicher Gesellschaftsvertrag wird 
empfohlen       

 

 


